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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.10.1988 

Geschäftszahl 

87/14/0174 

Rechtssatz 

Bei Lösung der Frage, ob von einem derivativ erworbenen Firmenwert AfA vorgenommen werden kann, ist zu 
beachten, daß eine Alleinvertretung bestimmter Produkte jedenfalls so lange keinen Wettbewerbsschutz bietet, 
als sich diese Produkte gegen funktionsgleiche Produkte anderer Hersteller behaupten müssen. 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1989, 133; 


